
Samtgemeinde Fürstenau  Fürstenau, den 17.02.2009
 
 
Beschlussvorlage Fürstenau 
FG 70/001/2009 
 
 
Datum Gremium Zuständigkeit 
26.02.2009 Planungs-, Bau-, Feuerwehr- und Umweltausschuss Vorberatung 
19.03.2009 Samtgemeindeausschuss Vorberatung 
26.03.2009 Samtgemeinderat Entscheidung 
 
 
 
 
Gebührenordnung für die Benutzung der Freibäder in Fürstenau und Bippen 
 
Von der Verwaltung wurden Überlegungen dahingehend angestellt, wie die Mehrausgaben teil-
weise bei den Bewirtschaftungskosten der Freibäder (Erhöhung der Strom- und Gaspreise) auf-
gefangen werden können. Es wird vorgeschlagen, die Saisonkarten für Erwachsene von 40,00 
€ auf 50,00 € und die für Jugendliche von 6 bis 18 Jahren von 20,00 € auf 25,00 € zu erhöhen. 
Diese Erhöhung scheint angesichts der Gebühr für Einzelkarten von 3,00 € bzw. 1,50 € ange-
messen. Aus dem sozialen Aspekt der Familienförderung sollten die Gebühren der Familienkar-
ten von derzeit 75,00 € nicht erhöht werden. Bei gleich bleibenden Verkaufzahlen ist durch-
schnittlich mit Mehreinnahmen von rd. 5.000,00 € pro Saison zu rechnen.  
Außerdem wird vorgeschlagen, die Nutzungsgebühren für die Warmwasserduschen von 1,00 € 
auf 0,50 € zu verringern. Dafür ist zusätzlich eine Saisonkarte für die Warmwasserduschen in 
Höhe von 15,00 € anzubieten.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Anpassung der Benutzungsgebühren bei den Saisonkarten für Erwachsene und Kin-
der und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren für die Freibäder in Fürstenau und Bippen ist mit 
Mehreinnahmen zu rechnen. 
 
 
(Richter) 
Fachdienst II 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

- als Empfehlung an den Rat – 
 
Die im Entwurf vorliegende Gebührenordnung für die Benutzung der Freibäder in Fürstenau 
und Bippen wird beschlossen.  
 
 
 
(Roelfes) (Wagener) (Selter) 
Fachbereich 6 Fachdienst III Samtgemeindebürgermeister 
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